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Vertrag über die Au9ragsverarbeitung personenbezogener Daten 
nach EU Datenschutz-Grundverordnung 

(AV-Vertrag) 

Vertrag über die Au9ragsverarbeitung personen-
bezogener Daten 

1. Einleitung, Geltungsbereich, DefiniHonen 
(1) Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten von Au9raggeber und -nehmer (im Folgenden „Par-

teien“ genannt) im Rahmen einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Au9rag. 

(2) Dieser Vertrag findet auf alle TäHgkeiten Anwendung, bei denen Mitarbeiter des Au9ragnehmers 
oder durch ihn beau9ragte Unterau9ragnehmer (Subunternehmer) personenbezogene Daten des 
Au9raggebers in dessen Au9rag verarbeiten. 

(3) In diesem Vertrag verwendete Begriffe sind entsprechend ihrer DefiniHon in der EU Datenschutz-
Grundverordnung zu verstehen. In diesem Sinne ist der Au9raggeber der „Verantwortliche“, der 
Au9ragnehmer der „Au9ragsverarbeiter“. Soweit Erklärungen im Folgenden „schri9lich“ zu erfol-
gen haben, ist die Schri9form nach § 126 BGB gemeint. Im Übrigen können Erklärungen auch in 
anderer Form erfolgen, soweit eine angemessene Nachweisbarkeit gewährleistet ist. 

2. Gegenstand und Dauer der Verarbeitung 
2.1. Gegenstand  
Der Au9ragnehmer übernimmt folgende Verarbeitungen: Speicherung der Fotos über die angemie-
tete Fotobox.  

Die Verarbeitung beruht auf dem zwischen den Parteien bestehenden Dienstleistungsvertrag mit der 
Kundennummer siehe oben (im Folgenden „Hauptvertrag“). 

zwischen Kd.Nr:  

Name: 

Anschri9:

und CandySaar - FotoboxSaar.de 

Herr Frank Alt & Thomas Herrmann-Alt 

Wiesbacherstraße 36, 66557 Illingen

im Folgenden: Au9raggeber im Folgenden: Au9ragnehmer

http://FotoboxSaar.de


2.2. Dauer  
Die Verarbeitung beginnt mit dem Lieferdatum/Leistungsdatum aus dem Au9rag mit der o.g. Kun-
dennummer und erfolgt bis 20 Tage nach Lieferdatum/Leistungsdatum vollautomaEsch wenn keine 
Verlängerung der Onlinegalerie durch den Au9raggeber gewünscht ist. Spätestens jedoch mit Ab-
lauf dieser Verlängerung max. 30 Tagen nach Lieferdatum/Leistungsdatum   Art, Zweck und Betrof-
fene der Datenverarbeitung: 

2.3. Art der Verarbeitung 
Die Verarbeitung ist folgender Art: Erheben, Erfassen, OrganisaEon, Ordnen, Speicherung, Ausle-
sen, Abfragen, Verwendung, Offenlegung durch ÜbermiSlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, Abgleich oder Verknüpfung, Einschränkung, Löschen oder Vernichtung von Da-
ten 

2.4. Zweck der Verarbeitung 
Der zugrundeliegende Zweck der Verarbeitung ist in der Leistungsbeschreibung des Hauptvertrages 
geregelt.  

2.5. Art der Daten 
Es werden folgende Daten verarbeitet: 

• Bildmaterial und E-Mail Adresse zum Zwecke der Bildverteilung 

2.4. Kategorien der betroffenen Personen 
Von der Verarbeitung betroffen sind: 

• Kunden des Au9raggebers, Interessenten des Au9raggebers, Mitarbeiter des Au9raggebers 

4. Pflichten des Au9ragnehmers 
(1) Der Au9ragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich wie vertraglich verein-

bart oder wie vom Au9raggeber angewiesen, es sei denn, der Au9ragnehmer ist gesetzlich zu 
einer besHmmten Verarbeitung verpflichtet. Sofern solche Verpflichtungen für ihn bestehen, teilt 
der Au9ragnehmer diese dem Au9raggeber vor der Verarbeitung mit, es sei denn, die Miieilung 
ist ihm gesetzlich verboten. Der Au9ragnehmer verwendet darüber hinaus die zur Verarbeitung 
überlassenen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. 

(2) Der Au9ragnehmer bestäHgt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschri9en bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung. 

(3) Der Au9ragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit streng zu wahren. 

(4) Personen, die Kenntnis von den im Au9rag verarbeiteten Daten erhalten können, haben sich 
schri9lich zur Vertraulichkeit zu verpflichten, soweit sie nicht bereits gesetzlich einer einschlägi-
gen Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

(5) Der Au9ragnehmer sichert zu, dass die bei ihm zur Verarbeitung eingesetzten Personen vor Be-
ginn der Verarbeitung mit den relevanten BesHmmungen des Datenschutzes und dieses Vertrags 
vertraut gemacht wurden. Entsprechende Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sind an-
gemessen regelmäßig zu wiederholen. Der Au9ragnehmer trägt dafür Sorge, dass zur Au9rags-
verarbeitung eingesetzte Personen hinsichtlich der Erfüllung der Datenschutzanforderungen lau-
fend angemessen angeleitet und überwacht werden. 

(6) Im Zusammenhang mit der beau9ragten Verarbeitung unterstützt der Au9ragnehmer den Auf-
traggeber soweit erforderlich bei der Erfüllung seiner datenschutzrechtlichen Pflichten, insbe-
sondere bei Erstellung und Fortschreibung des Verzeichnisses der VerarbeitungstäHgkeiten, bei 
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Durchführung der Datenschutzfolgeabschätzung und einer notwendigen KonsultaHon der Auf-
sichtsbehörde. Die erforderlichen Angaben und DokumentaHonen sind vorzuhalten und dem Auf-
traggeber auf Anforderung unverzüglich zuzuleiten. 

(7) Wird der Au9raggeber durch Aufsichtsbehörden oder andere Stellen einer Kontrolle unterzogen 
oder machen betroffene Personen ihm gegenüber Rechte geltend, verpflichtet sich der Au9rag-
nehmer den Au9raggeber im erforderlichen Umfang zu unterstützen, soweit die Verarbeitung im 
Au9rag betroffen ist. 

(8) Auskün9e an Driie oder den Betroffenen darf der Au9ragnehmer nur nach vorheriger ZusHm-
mung durch den Au9raggeber erteilen. Direkt an ihn gerichtete Anfragen wird er unverzüglich an 
den Au9raggeber weiterleiten. 

(9) Soweit gesetzlich verpflichtet, bestellt der Au9ragnehmer eine fachkundige und zuverlässige Per-
son als Beau9ragten für den Datenschutz. Es ist sicherzustellen, dass für den Beau9ragten keine 
Interessenskonflikte bestehen. In Zweifelsfällen kann sich der Au9raggeber direkt an den Daten-
schutzbeau9ragten wenden. Der Au9ragnehmer teilt dem Au9raggeber unverzüglich die Kon-
taktdaten des Datenschutzbeau9ragten mit oder begründet, weshalb kein Beau9ragter bestellt 
wurde. Änderungen in der Person oder den innerbetrieblichen Aufgaben des Beau9ragten teilt 
der Au9ragnehmer dem Au9raggeber unverzüglich mit. 

(10) Die Au9ragsverarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der EU oder des EWR.  

5. Sicherheit der Verarbeitung 
(1) Die im Anhang 1 beschriebenen Datensicherheitsmaßnahmen werden als verbindlich festgelegt. 

Sie definieren das vom Au9ragnehmer geschuldete Minimum. Die Beschreibung der Maßnahmen 
muss so detailliert erfolgen, dass für einen sachkundigen Driien allein aufgrund der Beschrei-
bung jederzeit zweifelsfrei erkennbar ist, was das geschuldete Minimum sein soll. Ein Verweis auf 
InformaHonen, die dieser Vereinbarung oder ihren Anlagen nicht unmiielbar entnommen wer-
den können, ist nicht zulässig. 

(2) Die Datensicherheitsmaßnahmen können der technischen und organisatorischen Weiterentwick-
lung entsprechend angepasst werden, solange das hier vereinbarte Niveau nicht unterschriien 
wird. Zur Aufrechterhaltung der InformaHonssicherheit erforderliche Änderungen hat der Auf-
tragnehmer unverzüglich umzusetzen. Änderungen sind dem Au9raggeber unverzüglich mitzutei-
len. Wesentliche Änderungen sind zwischen den Parteien zu vereinbaren. 

(3) Soweit die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des Au9raggebers nicht oder 
nicht mehr genügen, benachrichHgt der Au9ragnehmer den Au9raggeber unverzüglich. 

(4) Der Au9ragnehmer sichert zu, dass die im Au9rag verarbeiteten Daten von sonsHgen Datenbe-
ständen strikt getrennt werden. 

(5) Kopien oder Duplikate werden ohne Wissen des Au9raggebers nicht erstellt. Ausgenommen sind 
technisch notwendige, temporäre VervielfälHgungen, soweit eine BeeinträchHgung des hier ver-
einbarten Datenschutzniveaus ausgeschlossen ist. 

(6) Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen ist nur mit vorheriger schri9licher ZusHmmung 
des Au9raggebers im Einzelfall gestaiet. Soweit eine solche Verarbeitung erfolgt, ist vom Auf-
tragnehmer sicherzustellen, dass dabei ein diesem Vertrag entsprechendes Niveau an Daten-
schutz und Datensicherheit aufrechterhalten wird und die in diesem Vertrag besHmmten Kon-
trollrechte des Au9raggebers uneingeschränkt auch in den betroffenen Privatwohnungen ausge-
übt werden können. Die Verarbeitung von Daten im Au9rag mit Privatgeräten ist unter keinen 
Umständen gestaiet. 

(7) Dedizierte Datenträger, die vom Au9raggeber stammen bzw. für den Au9raggeber genutzt wer-
den, werden besonders gekennzeichnet und unterliegen der laufenden Verwaltung. Sie sind je-

Seite  von 3 8



derzeit angemessen aufzubewahren und dürfen unbefugten Personen nicht zugänglich sein. Ein- 
und Ausgänge werden dokumenHert. 

(8) Der Au9ragnehmer führt den regelmäßigen Nachweis der Erfüllung seiner Pflichten, insbesonde-
re der vollständigen Umsetzung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnah-
men sowie ihrer Wirksamkeit. Der Nachweis ist dem Au9raggeber spätestens alle 12 Monate un-
aufgefordert und sonst jederzeit auf Anforderung zu überlassen. Der Nachweis kann durch ge-
nehmigte Verhaltensregeln oder ein genehmigtes ZerHfizierungsverfahren erbracht werden. 
Nachweise sind mindestens bis zum Ablauf drei Kalenderjahren nach Beendigung der Au9rags-
verarbeitung aufzubewahren und dem Au9raggeber jederzeit auf Verlangen vorzulegen. 

6. Regelungen zur BerichHgung, Löschung und Sperrung von Daten 
(1) Im Rahmen des Au9rags verarbeitete Daten wird der Au9ragnehmer nur entsprechend der ge-

troffenen vertraglichen Vereinbarung oder nach Weisung des Au9raggebers berichHgen, löschen 
oder sperren.  

(2) Den entsprechenden Weisungen des Au9raggebers wird der Au9ragnehmer jederzeit und auch 
über die Beendigung dieses Vertrages hinaus Folge leisten. 

7. Unterau9ragsverhältnisse 
(1) Die Beau9ragung von Subunternehmern ist nur mit schri9licher ZusHmmung des Au9raggebers 

im Einzelfall zugelassen. 

(2) Die ZusHmmung ist nur möglich, wenn dem Subunternehmer vertraglich mindestens Daten-
schutzpflichten auferlegt wurden, die den in diesem Vertrag vereinbarten vergleichbar sind. Der 
Au9raggeber erhält auf Verlangen Einsicht in die relevanten Verträge zwischen Au9ragnehmer 
und Subunternehmer. 

(3) Die Rechte des Au9raggebers müssen auch gegenüber dem Subunternehmer wirksam ausgeübt 
werden können. Insbesondere muss der Au9raggeber berechHgt sein, jederzeit in dem hier fest-
gelegten Umfang Kontrollen auch bei Subunternehmern durchzuführen oder durch Driie durch-
führen zu lassen. 

(4) Die Verantwortlichkeiten des Au9ragnehmers und des Subunternehmers sind eindeuHg vonein-
ander abzugrenzen. 

(5) Eine weitere Subbeau9ragung durch den Subunternehmer ist nicht zulässig. 

(6) Der Au9ragnehmer wählt den Subunternehmer unter besonderer BerücksichHgung der Eignung 
der vom Subunternehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfälHg 
aus. 

(7) Die Weiterleitung von im Au9rag verarbeiteten Daten an den Subunternehmer ist erst zulässig, 
wenn sich der Au9ragnehmer dokumenHert davon überzeugt hat, dass der Subunternehmer sei-
ne Verpflichtungen vollständig erfüllt hat. Der Au9ragnehmer hat dem Au9raggeber die Doku-
mentaHon unaufgefordert vorzulegen. 

(8) Die Beau9ragung von Subunternehmern, die Verarbeitungen im Au9rag nicht ausschließlich aus 
dem Gebiet der EU oder des EWR erbringen, ist nur bei Beachtung der in Kapitel 4 (10) und (11) 
dieses Vertrages genannten Bedingungen möglich. Sie ist insbesondere nur zulässig, soweit und 
solange der Subunternehmer angemessene DatenschutzgaranHen bietet. Der Au9ragnehmer teilt 
dem Au9raggeber mit, welche konkreten DatenschutzgaranHen der Subunternehmer bietet und 
wie ein Nachweis hierüber zu erlangen ist. 

(9) Der Au9ragnehmer hat die Einhaltung der Pflichten des Subunternehmers regelmäßig, spätes-
tens alle 12 Monate, angemessen zu überprüfen. Die Prüfung und ihr Ergebnis sind so aussage-
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krä9ig zu dokumenHeren, dass sie für einen fachkundigen Driien nachvollziehbar sind. Die Do-
kumentaHon ist dem Au9raggeber unaufgefordert vorzulegen. Der Au9ragnehmer bewahrt die 
DokumentaHon über durchgeführte Prüfungen mindestens bis zum Ablauf des driien Kalender-
jahres nach Beendigung der Au9ragsverarbeitung auf und legt diese dem Au9raggeber auf Ver-
langen jederzeit vor. 

(10) Kommt der Subunternehmer seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so ha9et hierfür der Auf-
tragnehmer gegenüber dem Au9raggeber. 

(11) Zurzeit sind die in Anlage 2 mit Namen, Anschri9 und Au9ragsinhalt bezeichneten Subunter-
nehmer mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in dem dort genannten Umfang 
beschä9igt und durch den Au9raggeber genehmigt. Die hier niedergelegten sonsHgen Pflichten 
des Au9ragnehmers gegenüber Subunternehmern bleiben unberührt. 

(12) Unterau9ragsverhältnisse im Sinne dieses Vertrags sind nur solche Leistungen, die einen direk-
ten Zusammenhang mit der Erbringung der Hauptleistung aufweisen. Nebenleistungen, wie bei-
spielsweise Transport, Wartung und Reinigung sowie die Inanspruchnahme von Telekommunika-
Honsdienstleistungen oder Benutzerservice sind nicht erfasst. Die Pflicht des Au9ragnehmers, 
auch in diesen Fällen die Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit sicherzustellen, bleibt 
unberührt. 

8. Rechte und Pflichten des Au9raggebers 
(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der beau9ragten Verarbeitung sowie für die Wahrung der 

Rechte von Betroffenen ist allein der Au9raggeber verantwortlich. 

(2) Der Au9raggeber erteilt alle Au9räge, Teilau9räge oder Weisungen dokumenHert. In Eilfällen 
können Weisungen mündlich erteilt werden. Solche Weisungen wird der Au9raggeber unverzüg-
lich dokumenHert bestäHgen. 

(3) Der Au9raggeber informiert den Au9ragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unregelmä-
ßigkeiten bei der Prüfung der Au9ragsergebnisse feststellt. 

(4) Der Au9raggeber ist berechHgt, die Einhaltung der Vorschri9en über den Datenschutz und der 
vertraglichen Vereinbarungen beim Au9ragnehmer in angemessenem Umfang selbst oder durch 
Driie, insbesondere durch die Einholung von Auskün9en und die Einsichtnahme in die gespei-
cherten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme sowie sonsHge Kontrollen vor Ort zu kon-
trollieren. Den mit der Kontrolle betrauten Personen ist vom Au9ragnehmer soweit erforderlich 
Zutrii und Einblick zu ermöglichen. Der Au9ragnehmer ist verpflichtet, erforderliche Auskün9e 
zu erteilen, Abläufe zu demonstrieren und Nachweise zu führen, die zur Durchführung einer Kon-
trolle erforderlich sind. Der Au9ragnehmer ist berechHgt, Kontrollen durch Driie zu verweigern, 
soweit diese mit ihm in einem Weibewerbsverhältnis stehen oder ähnlich gewichHge Gründe 
vorliegen. 

(5) Kontrollen beim Au9ragnehmer haben ohne vermeidbare Störungen seines Geschä9sbetriebs zu 
erfolgen. Soweit nicht aus vom Au9raggeber zu dokumenHerenden, dringlichen Gründen anders 
angezeigt, finden Kontrollen nach angemessener Vorankündigung und zu Geschä9szeiten des 
Au9ragnehmers, sowie nicht häufiger als alle 12 Monate stai. Soweit der Au9ragnehmer den 
Nachweis der korrekten Umsetzung der vereinbarten Datenschutzpflichten wie unter Kapitel 5 (8) 
dieses Vertrages vorgesehen erbringt, soll sich eine Kontrolle auf SHchproben beschränken. 

9. Miieilungspflichten 
(1) Der Au9ragnehmer teilt dem Au9raggeber Verletzungen des Schutzes im Au9rag verarbeiteter 

personenbezogener Daten unverzüglich mit. Auch begründete Verdachtsfälle hierauf sind mitzu-
teilen. Die Miieilung hat spätestens innerhalb von 24 Stunden ab Kenntnis des Au9ragnehmers 
vom relevanten Ereignis an eine vom Au9raggeber benannte Adresse zu erfolgen. Sie muss min-
destens folgende Angaben enthalten: 
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a. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit 
möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, 
der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezoge-
nen Datensätze; 

b. den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeau9ragten oder einer sonsHgen An-
laufstelle für weitere InformaHonen; 

c. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten; 

d. eine Beschreibung der vom Au9ragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnah-
men zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebe-
nenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen  

(2) Ebenfalls unverzüglich mitzuteilen sind erhebliche Störungen bei der Au9ragserledigung sowie 
Verstöße des Au9ragnehmers oder der bei ihm beschä9igten Personen gegen datenschutzrechtli-
che BesHmmungen oder die in diesem Vertrag getroffenen Festlegungen. 

(3) Der Au9ragnehmer informiert den Au9raggeber unverzüglich von Kontrollen oder Maßnahmen 
von Aufsichtsbehörden oder anderen Driien, soweit diese Bezüge zur Au9ragsverarbeitung auf-
weisen.   

(4) Der Au9ragnehmer sichert zu, den Au9raggeber bei dessen Pflichten nach Art. 33 und 34 Daten-
schutz-Grundverordnung im erforderlichen Umfang zu unterstützen. 

10.Weisungen 
(1) Der Au9raggeber behält sich hinsichtlich der Verarbeitung im Au9rag ein umfassendes Weisungs-

recht vor. 

(2) Au9raggeber und Au9ragnehmer benennen die zur Erteilung und Annahme von Weisungen aus-
schließlich befugten Personen in Anlage 3.  

(3) Bei einem Wechsel oder einer längerfrisHgen Verhinderung der benannten Personen sind der 
anderen Partei Nachfolger bzw. Vertreter unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Au9ragnehmer wird den Au9raggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine 
vom Au9raggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschri9en verstößt. 
Der Au9ragnehmer ist berechHgt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszu-
setzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Au9raggeber bestäHgt oder geändert wird. 

(5) Der Au9ragnehmer hat ihm erteilte Weisungen und deren Umsetzung zu dokumenHeren. 

11.Beendigung des Au9rags 
(1) Befinden sich bei Beendigung des Au9ragsverhältnisses im Au9rag verarbeitete Daten oder Kopi-

en derselben noch in der Verfügungsgewalt des Au9ragnehmers, hat dieser des nach Wahl des 
Au9raggebers die Daten entweder zu vernichten oder an den Au9raggeber zu übergeben. Die 
Wahl hat der Au9raggeber innerhalb von 2 Wochen nach entsprechender Aufforderung durch 
den Au9ragnehmer zu treffen. Die Vernichtung hat so zu erfolgen, dass eine Wiederherstellung 
auch von ResHnformaHonen mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist.  

(2) Der Au9ragnehmer ist verpflichtet, die unverzügliche Vernichtung bzw. Rückgabe auch bei Subun-
ternehmern herbeizuführen. 

(3) Der Au9ragnehmer hat den Nachweis der ordnungsgemäßen Vernichtung zu führen und dem 
Au9raggeber bei verlangen via e-Mail vorzulegen. 
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(4) DokumentaHonen, die dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind 
durch den Au9ragnehmer mindestens bis zum Ablauf des driien Kalenderjahres nach Vertrags-
ende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung dem Au9raggeber übergeben. 

12.Vergütung 
Die Vergütung des Au9ragnehmers ist abschließend im Hauptvertrag geregelt. Eine gesonderte Ver-
gütung oder Kostenerstaiung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt nicht. 

13.Ha9ung 
(1) Für den Ersatz von Schäden, die eine Person wegen einer unzulässigen oder unrichHgen Daten-

verarbeitung im Rahmen des Au9ragsverhältnisses erleidet, ha9en Au9raggeber und Au9rag-
nehmer als Gesamtschuldner. 

(2) Der Au9ragnehmer trägt die Beweislast dafür, dass ein Schaden nicht Folge eines von ihm zu ver-
tretenden Umstandes ist, soweit die relevanten Daten von ihm unter dieser Vereinbarung verar-
beitet wurden. Solange dieser Beweis nicht erbracht wurde, stellt der Au9ragnehmer den Auf-
traggeber auf erste Anforderung von allen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Auf-
tragsverarbeitung gegen den Au9raggeber erhoben werden. Unter diesen Voraussetzungen er-
setzt der Au9ragnehmer dem Au9raggeber ebenfalls sämtliche entstandenen Kosten der Rechts-
verteidigung.  

(3) Der Au9ragnehmer ha9et dem Au9raggeber für Schäden, die der Au9ragnehmer, seine Mitarbei-
ter bzw. die von ihm mit der Vertragsdurchführung Beau9ragten oder die von ihm eingesetzten 
Subdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung der beau9ragten vertraglichen Leistung 
schuldha9 verursachen. 

(4) Nummern (2) und (3) gelten nicht, soweit der Schaden durch die korrekte Umsetzung der beauf-
tragten Dienstleistung oder einer vom Au9raggeber erteilten Weisung entstanden ist. 

14.Vertragsstrafe 
(1) Der Au9ragnehmer verwirkt bei schuldha9en Verstößen gegen seine Pflichten aus diesem Ver-

trag eine dem Verstoß angemessene Vertragsstrafe. Die Vertragsstrafe wird insbesondere bei 
Mängeln in der Umsetzung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen 
verwirkt. Bei dauerha9en Verstößen gilt jeder Kalendermonat, in dem der Verstoß ganz oder 
teilweise vorliegt, als Einzelfall. Die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ist ausgeschlossen. 

(2) Die Höhe der Vertragsstrafe besHmmt der Au9raggeber nach billigem Ermessen. Entspricht sie 
nicht der Billigkeit, so wird die BesHmmung durch Urteil getroffen. 

(3) Die Vertragsstrafe wird mit Erklärung ihrer Höhe gegenüber dem Au9ragnehmer fällig. 

(4) Die Vertragsstrafe hat keinen Einfluss auf andere Ansprüche des Au9raggebers. 

15.Sonderkündigungsrecht 
(1) Der Au9raggeber kann den Hauptvertrag und diese Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen („außerordentliche Kündigung“), wenn ein schwerwiegender Verstoß des Au9rag-
nehmers gegen Datenschutzvorschri9en oder die BesHmmungen dieser Vereinbarung vorliegt, 
der Au9ragnehmer eine rechtmäßige Weisung des Au9raggebers nicht ausführen kann oder will 
oder der Au9ragnehmer Kontrollrechte des Au9raggebers vertragswidrig verweigert.  

(2) Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor, wenn der Au9ragnehmer die in dieser Ver-
einbarung besHmmten Pflichten, insbesondere die vereinbarten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen in erheblichem Maße nicht erfüllt oder nicht erfüllt hat. 
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(3) Bei unerheblichen Verstößen setzt der Au9raggeber dem Au9ragnehmer eine angemessene Frist 
zur Abhilfe. Erfolgt die Abhilfe nicht rechtzeiHg, so ist der Au9raggeber zur außerordentlichen 
Kündigung wie in diesem Abschnii beschrieben berechHgt. 

(4) Der Au9ragnehmer hat dem Au9raggeber alle Kosten zu erstaien, die diesem durch die verfrüh-
te Beendigung des Hauptvertrages oder dieses Vertrages in Folge einer außerordentlichen Kündi-
gung durch den Aufraggeber entstehen. 

16.SonsHges 
(1) Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse 

von Geschä9sgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen der jeweils anderen Partei auch 
über die Beendigung des Vertrages vertraulich zu behandeln. Bestehen Zweifel, ob eine Informa-
Hon der Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist sie bis zur schri9lichen Freigabe durch die andere 
Partei als vertraulich zu behandeln.  

(2) Sollte Eigentum des Au9raggebers beim Au9ragnehmer durch Maßnahmen Driier (etwa durch 
Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sons-
Hge Ereignisse gefährdet werden, so hat der Au9ragnehmer den Au9raggeber unverzüglich zu 
verständigen. 

(3) Für Nebenabreden ist die Schri9form und die ausdrückliche Bezugnahme auf diese Vereinbarung 
erforderlich. 

(4) Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i. S. v. § 273 BGB wird hinsichtlich der im Au9rag verar-
beiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen. 

(5) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 
Vereinbarung im Übrigen nicht. 

Unterschri9en 

Ort, Datum        Ort, Datum 

Aufragsnehmer        Au9ragsgeber
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